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Straßenmusikanten

Basisinformationen

Der Ordnungsdienst kontrolliert das Einhalten der Voraussetzungen, um Straßenmusik 
spielen zu dürfen.

Voraussetzungen

Straßenmusik ist erlaubt, wenn der Darbietungsort nach 30 Minuten gewechselt wird. Der 
neue Darbeitungsort muss dann mindestens 100 Meter vom davorliegenden Ort entfernt 
sein. Es darf keine Verstärkeranlage eingesetzt werden. 
Eine Erlaubnis für das Spielen in der Öffentlichkeit ist nicht erforderlich.

Ablauf

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes belehren, spechen kostenfreie 
oder kostenpflichtige Verwarnungen aus, zeigen Ordnungswidrigkeiten an und treffen 
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.

Der Ordnungsdienst kann direkt vor Ort ein Verwarngeld in bar erheben oder auch eine 
Ordnungswidrigkeitenanzeige erstatten. In diesem Fall erhalten Sie Post von der 
Bußgeldstelle.

Zuständige Stellen

Ordnungsamt | Referat 31 und 32 - Allgemeiner Ordnungsdienst

+49 421 361-12340
Obernstraße 39-43, 28195 Bremen
ordnungsdienst@ordnungsamt.bremen.de

Rechtsgrundlagen
Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/ordnungsamt/ordnungsamt-abteilung-3-ordnungsdienste/ordnungsamt-referat-31-und-32-allgemeiner-ordnungsdienst-125189
mailto:ordnungsdienst@ordnungsamt.bremen.de
https://transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.72523.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
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Weitere Informationen
Flyer Ordnungsdienst
Gelbe Karte des Ordnungsdienstes

Aktualisiert am 31.01.2025

https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/RZ_Flyer%20Ordnungsdienst3.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Gelbe%20Karte.pdf
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